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Die wettbewerbspolitische Diskussion
um die Nachfragemacht im Lebens-
mittelhandel hat sich zu Beginn der
1960er-Jahre an der zunehmenden
Marktbedeutung der Einkaufskoope-
rationen entzündet. Die Janusköpfig-
keit von Marktmacht auf der Nachfra-
geseite war schon damals offenkun-
dig: Die Bündelung der Nachfrage
stand für Effizienz und Preissen-
kungstendenzen, aber auch für einen
Zuwachs an Nachfragemacht.

Seitdem hat sich der LEH sowohl
auf den Absatz- als auch den Beschaf-
fungsmärkten deutlich konzentriert,
ohne dass die Fachöffentlichkeit bis
heute konstatieren würde, der Macht-
zuwachs des LEH hätte den Wettbe-
werb zum Erliegen gebracht. Im Ge-
genteil: Die Monopolkommission hat-
te in ihrem Hauptgutachten im Jahr
2012 noch wirksamen Nachfragewett-
bewerb festgestellt, der durch den Ab-
satzwettbewerb getrieben werde.

Das Kartellamt hat nun einen neu-
en Anlauf genommen, da der Ein-
griffsmaßstab seit der 8. GWB-Novel-
le nicht erst die Beherrschung des
Marktes ist, sondern bereits die „we-
sentliche Beeinträchtigung des Wett-
bewerbs“. Vordringliches Ziel der
Sektoruntersuchung war es daher,
„einen Beitrag zur Aufklärung der we-
sentlichen Einflussfaktoren auf ein
Verhandlungsergebnis …“ zu leisten.
Um es vorwegzunehmen: Gerade die
Verminderung des Wettbewerbs

durch die großen Vier (Aldi, Edeka,
Rewe, Schwarz-Gruppe) kann die
Untersuchung nicht belegen; sie be-
stätigt vielmehr die Janusköpfigkeit
des Nachfragewettbewerbs.

Nach einer umfassenden Datener-
hebung in Industrie und Handel und
rund drei Jahren Datenanalyse stellt
das Amt in seinem über 400-seitigen
Bericht fest, dass die Konditionenhö-
he statistisch signifikant von der Be-
schaffungsmenge, aber ebenso von
der relativen Verhandlungsposition
der Marktpartner abhängt. Ob und in-
wieweit die untersuchten 250 Artikel
für den Wettbewerb im LEH reprä-
sentativ sind, bleibt offen. Für diese
Produkte können das Abnahmevolu-
men und die Verhandlungsposition
zwischen sieben und knapp 30 Pro-
zent der Konditionsunterschiede er-
klären. Wenn aber die Konditionen-
wirkung von Absatzsteigerungen und
von lieferungsbezogenen Effizienzen
– etwa Palettenabnahme etc. – ausge-
klammert werden, fragt es sich, ob
das Amt die wesentlichen Faktoren

für ein Verhandlungsergebnis tatsäch-
lich berücksichtigt hat.

Versäumt wurde ebenso, der Pra-
xis für die Selbstveranlagung belast-
bare Kriterien an die Hand zu geben,
ob und wann eine Fusion oder ein
Marktverhalten zu einer Verminde-
rung wesentlichen Wettbewerbs
führt. Die Auffassung des Amtes, Al-
di, Edeka, Rewe und die Schwarz-
Gruppe bildeten ein unverzichtbares
Nadelöhr und seien damit zumindest
Adressaten der Missbrauchsaufsicht,
bildeten also ein marktbeherrschen-
des Oligopol, beseitigt dieses Ver-
säumnis nicht. Denn für das Argu-
ment der Verminderung wesentlichen
Wettbewerbs bleibt so kein Raum.
Wenn die Verdopplung des Beschaf-
fungsvolumens gegenüber dem
Durchschnitt zu einer Verbesserung
des mittleren Netto-Netto-Preises von
lediglich rund 1 bis 2 Prozent führt,
dürften überdies Zweifel an markt-
machtbedingten Konditionenvortei-
len berechtigt sein.

Kritisch ist auch anzumerken, dass

der Wettbewerb auf der Absatzseite
des LEH zwar strukturell beschrieben
wurde, es aber versäumt wurde, die
Ausweichalternativen und die Wech-
selbereitschaft der Verbraucher zu ana-
lysieren. Beides sind Voraussetzungen
für einen wirksamen Absatzwettbe-
werb, der den Beschaffungswettbe-
werb befeuert. Unbefriedigend ist
auch das Alter der zugrundeliegenden
Daten. So werden mit der Datenbasis
2010 die gestiegene Konzentration und
Marktmacht der Milchindustrie wohl
eher unterschätzt, nachdem es dort bis
2013 zu teils dramatischen Struktur-
veränderungen und massiven Preis-
steigerungen gekommen ist.

Alles in allem lässt das Kartellamt
offen, wann die Machtverteilung zwi-
schen Industrie und Handel in Markt-
beherrschung oder in eine Wettbe-
werbsbehinderung „umkippt“. Es
bleibt ungeklärt, wo die Grenze zwi-
schen Missbrauch und hartem Verhan-
deln zu ziehen ist. Hier begibt sich das
Amt auf schwieriges Terrain, fordert es
doch, sachlich gerechtfertigte Kondi-
tionenforderungen ökonomisch nach-
vollziehbar zu begründen. Ob und wie
stark sich das Amt mit diesem Hinweis
dem ordnungspolitischen Rubikon nä-
hert und gezwungen sein könnte, di-
rekte Verhandlungsergebnisse zu eva-
luieren, bleibt abzuwarten. lz 42-14

Hamburg. Der Wettbewerb im Le-
bensmittelhandel (LEH) wird vom
Kartellamt zunehmend kritisch be-
obachtet. Die Sektoruntersuchung
sollte zentrale Fragen zur Markt-
macht in der Branche klären, bleibt
jedoch viele Antworten schuldig.

Prof. Dr. Rainer
Lademann, Grün-
der des Hamburger
Beratungsunter-
nehmens Lade-
mann & Associates,
das auf wettbe-
werbsökonomische
Themen speziali-
siert ist.

Die Sektoruntersuchung zum Lebensmittelhandel weist methodische Schwächen auf / Von Rainer Lademann

Bundeskartellamt lässt einige Fragen offen
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Amtlich: Die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts stößt auf Kritik.

Nach dem Urteil der Karlsruher Rich-
ter vom 9. Oktober wird mit der For-
mulierung „Energy & Vodka“ lediglich
auf eine Eigenschaft des Produktes
hingewiesen, die alle Lebensmittel
dieser Gattung aufweisen (Az.: I ZR
167/12). „In einem solchen Fall fehlt
der Bezeichnung die besondere Ziel-
richtung, die durch die Health-
Claims-Verordnung bei nährwert-
und gesundheitsbezogenen Angaben
geregelt werden soll“, erläutert das
Gericht. „Für die Verbraucher ergibt
sich aus dem Zutatenverzeichnis und
den weiteren Angaben auf der bean-
standeten Aufmachung des Produktes
ohne Weiteres, dass es sich um ein
Mischgetränk handelt, das aus Wodka
und einem Energydrink besteht.“

Die entsprechende „energetische
Wirkung“ dieses Getränks ist nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs
(BGH) keine besondere Eigenschaft
im Sinne der Health-Claims-Verord-
nung (HCVO), sondern eine Beschaf-
fenheit, die bei Energydrinks allge-
mein vorhanden sei.

Nach der mündlichen Verhand-
lung kam der Urteilsspruch unerwar-
tet: „Im Termin hatten die Richter
noch erwogen, dass für eine Gat-
tungsbezeichnung das Wort ‚Ener-
gydrink‘ notwendig wäre“, sagt Astrid
Hüttebräuker. Die Düsseldorfer Le-
bensmittelrechtsexpertin vertrat den
Getränkehersteller MBG International
Premium Brands in dem Verfahren,
das der Schutzverband der Spiritu-
osen-Industrie gegen das Mischge-

deutlich, dass der Anwendungsbe-
reich der gesundheits- und nährwert-
bezogenen Angaben auch Grenzen
hat“, bilanziert Hüttebräuker.

Die Entscheidung lässt nach Auf-
fassung von Stefanie Greifender, Part-
nerin der Kanzlei Fieldfisher, auch
Rückschlüsse auf das Verbraucherleit-
bild des höchsten deutschen Zivilge-
richts zu: „Während die Vorinstanz
von einem eher flüchtigen Verbrau-
cher ausgeht, traut der BGH dem Ver-
braucher einen Blick in das Zutaten-
verzeichnis zu und folgt damit dem
EuGH, der auf einen durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und ver-
ständigen Durchschnittsverbraucher
abstellt.“ Greifeneder hält es für be-
merkenswert, dass die Pressemittei-
lung des BGH nicht auf das in Politik
und Rechtswissenschaft aktuell disku-
tierte „differenzierte Verbraucherleit-
bild“ eingeht, das bei der Frage der
Mündigkeit nach Produktgruppen
oder gar Entscheidungssituationen
unterscheiden will. „Der BGH bleibt
bei seinem liberalen Verbraucherbild
und stellt beispielsweise nicht auf ei-
ne spezifische Zielgruppe ab, die für
Energydrinks affin ist."

Beim „Energy & Vodka"-Hersteller
MBG International freut man sich
noch aus ganz anderen Gründen über
den Rechtsstreit: „Wir müssen dem
OLG Hamm für die Untersagung ei-
gentlich noch heute dankbar sein. Der
Absatz stieg nach dem Urteil deutlich
an“, sagt Brand-Manager Christopher
Klotz. Das Unternehmen hatte das
Mischgetränk nach der Entscheidung
des OLG in „Effect“ umbenannt. Da
diese Marke mittlerweile gut im
Markt eingeführt sei, will man auch
nach dem erfolgreichen Weg durch
die Instanzen nicht wieder zur alten
Bezeichnung „Energy & Vodka“ zu-
rückkehren. be/lz 42-14

Health-Claims-Verordnung nicht einschlägig – Liberales Verbraucherleitbild

Karlsruhe. Die Bezeichnung „Ener-
gy & Vodka“ für ein alkoholhaltiges
Mischgetränk verstößt nach einer
Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs nicht gegen die Health-
Claims-Verordnung.

BGH urteilt für „Energy & Vodka“

Streitgegenstand: Die Bezeichnung
„Energy & Vodka“ verstößt nach
Ansicht des Schutzverbands der
Spirituosen-Industrie gegen die
Health-Claims-Verordnung. Der BGH
folgt dieser Auffassung nicht.
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tränk angestrengt hatte. Vor dem
Oberlandesgericht Hamm hatte der
Verband noch mit seiner Einlassung,
es handle sich bei „Energy & Vodka“
um eine nährwertbezogene Angabe
nach der HCVO, obsiegt.

„Nach bisherigen Urteilen zur
Health-Claims-Verordnung ist die
Entscheidung ein Lichtblick. Zum ei-
nen zeigt der BGH, dass er nicht jede
Entscheidung zur Verordnung dem
Europäischen Gerichtshof vorlegen
will. Zum anderen macht das Gericht

„Nicht nur das Bundeskartellamt hat
sich in diesem Jahr gegen Vertriebsbe-
schränkungen ausgesprochen“, unter-
strich Oliver Prothmann, Präsident
des Bundesverbands Onlinehandel
(BVOH), bei einen parlamentarischen
Frühstück Ende letzter Woche in Ber-
lin. Er erinnerte daran, dass in den
vergangenen Monaten verschiedene
deutsche Gerichte in allerdings noch
nicht rechtskräftigen Entscheidungen
gegen Verkaufsverbote auf Internet-
plattformen und andere Vertriebsein-

schränkungen entschieden haben. Ei-
ne aktuelle BVOH-Umfrage belegt
aber, dass die Mitgliedsunternehmen
keine Änderung im Herstellerverhal-
ten registrieren. Das Votum des Bun-
deskartellamtes werde ignoriert, stellt
Prothmann fest.

„Wir unterstützen das Vorgehen
des Kartellamtes“, stellt Armin
Jungbluth, zuständiger Referatsleiter
im Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi), klar. Das Amt habe die Auf-
gabe, „Märkte offen zu halten“. Zwar
sei es Sache der Hersteller, wie sie ih-
ren Vertrieb organisierten. Es dürfe
aber keine diskriminierenden Be-
schränkungen geben.

Gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf sah Thomas Jarzombeck (CDU),
Leiter der Fraktionsarbeitsgruppe di-
gitale Agenda, aber nicht: „Das Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
reicht aus“, so der Politiker. Es müsse
nur vollzogen werden. Jost Vielhaber
vom Online-Shops Reuter.de, riet
Händlern, gegen Vertriebsverbote ge-
richtlich vorzugehen. pk/lz 42-14

BVOH kämpft gegen
Vertriebsverbote

„Wir unterstützen das Vor-
gehen des Kartellamts“

Armin Jungbluth, BMWi

Berlin. Noch gibt es keine abgestimm-
te Position der Bündnis 90/Grünen in
Bund und Ländern zum geplanten
Wertstoffgesetz. Ein „Autorenpapier“
der Bundestagsabgeordneten Britta
Haßelman und Peter Meiwald und des
baden-württembergischen Umwelt-
ministers Franz Untersteller birgt
aber Sprengkraft. Es setzt auf die Re-
kommunalisierung. Falls sich das
Konzept der drei Umweltpolitiker
durchsetzt, würden die Grünen mit
der Forderung nach einem grundle-
genden Systemwechsel und dem Ver-
zicht auf die dualen Systeme in den
Gesetzgebungsprozess einsteigen. Das
Trio will auf das „bewährte Modell der
kommunalen Kreislaufwirtschaft“ auf-
bauen. Eine öffentlich-rechtlich ausge-
staltete zentrale Stelle würde die dua-
len Systeme ersetzen. Hersteller blie-
ben in der finanziellen Verantwortung
für die Verpackungsentsorgung. Die
Vollzugsverantwortung auch für die
Kontrolle der Recyclingquoten wäre
weiter bei den Bundesländern angesie-
delt. Die Organisationsverantwortung
würde dagegen auf die Kommunen
übertragen. pk/lz 42-14

Grüne wollen duale
Systeme ersetzen


